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Darum geht es:

In einer Konzernbetriebsvereinbarung von 2018 wird geregelt, dass bei
der Einflhrung eines neuen EDV-Systems, der Konzernbetriebsrat und
der zustandige Datenschutzbeauftragte rechtzeitig hiertiber informiert
werden. Die Darstellung des geplanten EDV-Systems oder der
einzuflUhrenden Software erfolgt in Form der hier abgebildeten
Checkliste. Sollte sich weiterer Informationsbedarf ergeben, wurde
geregelt, dass der Konzern nach entsprechender Anforderung durch
den KBR die zusatzlichen Informationen zeitnah zur Verfligung zu
stellen hat.

Diese Vereinbarung ist keine Mustervorlage. Vorgestellt wird ein
verhandelter und abgeschlossener Kompromiss. Die anonymisierten
Auszuge aus abgeschlossenen Vereinbarungen werden von
Kolleginnen und Kollegen aus Betriebs- bzw. Personalraten sowie der
zustandigen Gewerkschaften kommentiert und ggf. von weiteren
Experten eingeordnet.

Kontakt BETRIEBS-
Ansprechpartner/in flr dieses Beispiel: Nils Werner VEREINBARUNGEN

betriebsvereinbarung@boeckler.de —


Theresa Mattheß
Hervorheben


[...] Grundsitze

Diese KBV [Konzernbetriebsvereinbarung] enthélt Rahmenregelungen flr
die Planung, Einfiihrung, Anderung und Nutzung von EDV-Systemen im
Konzern. Der Konzern beschreibt fir neue EDV-Systeme detailliert unter
Verwendung des im Anhang zu dieser KBV befindlichen Formulars Anla-
ge 1 das geplante oder neu einzusetzende EDV-System gegeniiber dem
KBR [Konzernbetriebsrat], bzw. dem vom KBR eingesetzten Fachaus-
schuss, zur Bewertung und Entscheidung Uber ein neues EDV-System. Die
Zustandigkeit des KBR fir die Entscheidung Uber die Einfihrung neuer
EDV-Systeme besteht nach MalRgabe des § 87 Absatz 1 Ziffer 6 BetrVG fur
solche EDV-Systeme, die dazu bestimmt sind das Verhalten oder die Leis-
tung der Arbeitnehmer zu Uberwachen oder wenn in einem neuen Verfah-
ren personenbezogene Daten von Mitarbeitern nach MaRgabe der DSGVO
mit den EDV-Systemen verarbeitet werden.

Zur Klarstellung wird hervorgehoben, dass diese KBV grundsatzlich fir
jede Einfuihrung von IT Systemen gilt, und zwar unabhangig von einer Ent-
scheidungszustandigkeit des KBR im Rahmen der Mitbestimmungsrege-
lungen des Betriebsverfassungsgesetzes. Der KBR ist daher bei jeder Ein-
fuhrung von EDV-Systemen unter Verwendung der Anlage 1 zu dieser KBV
zu informieren.

Die im Konzern eingesetzten EDV-Systeme sind grundsatzlich nicht dazu
bestimmt, das Verhalten oder die Leistung der Mitarbeiter zu Uberwachen
oder durch Auswertungen und Analysen Leistungs- und/oder Verhaltens-
kontrollen durchzufihren. [...]

[...] Planung und Einfuhrung neuer EDV-Systeme

Wird die Einfihrung eines neuen EDV-Systems geplant, mit dem perso-
nenbezogene Daten von Mitarbeitern erhoben, verarbeitet, oder genutzt
werden, miussen der KBR und der zustandige Datenschutzbeauftragte vom
Konzern rechtzeitig hierlber informiert werden.

Der KBR und der zustandige Fachausschuss des KBR und der zustandige
Datenschutzbeauftragte erhalten vom Konzern die erforderlichen Informati-
onen. Zur Information wird das als Anlage 1 zu dieser KBV gehérende
Formblatt verwendet, welches eine allgemeine Checkliste flir mdgliche zu
klarende Bestandteile der zur Verfigung zu stellenden Informationen dar-
stellt. Die in der Checkliste genannten Punkte sind Beispiele, deren Beant-
wortung von der jeweiligen Konzeption, den Bestandteilen und der Verar-
beitungsstruktur des EDV-Systems abhangt.

Mitglieds des Konzernbetriebsrats, welche personenbezoge-

nen Daten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erhoben,
verarbeitet, oder genutzt werden. Dies tragt zur Sensibilisierung so-
wohl der Arbeitgeberseite als auch der Arbeitnehmervertretung bei.
~Schwachstellen kdnnen nach Meinung des Mitglieds des Gremiums
einfacher identifiziert werden.

D Die Checkliste veranschaulicht, so die Schilderungen eines
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Sollte sich nach der Ubergabe des Formblattes an den KBR weiterer Infor-
mationsbedarf ergeben, wird der Konzern nach entsprechender Anforde-
rung durch den KBR die zusatzlichen Informationen dem KBR zeitnah zur
Verfligung stellen. Das Formblatt Anlage 1 soll sowohl fir die Einfihrung
von EDV-Systemen im Zustandigkeitsbereich des KBR, als auch bei Ein-
fuhrung von lokalen EDV-Systemen verwendet werden. [...]

[.]

Anlage 1 zur KBV zum Einsatz und zur Nutzung von EDV-Systemen
und Software

Hinweis: Die Beantwortung der nachstehend aufgeflhrten Fragen hangt
von dem individuellen EDV-System und der Software und deren Funktio-
nen sowie der vorgesehenen Nutzung ab. Die Fragen sind als Richtlinie zur
Darstellung des geplanten EDV-Systems oder der Software zu verstehen.

schuss des Konzernbetriebsrats erhalten durch die Checkliste

einen Uberblick Uiber das geplante oder neu einzusetzende
EDV-System/ Software. Die Liste, so ein Mitglied des Konzernbetriebs-
rats, ermdglicht eine bessere Ubersichtlichkeit und minimiert somit die
Gefahr, etwas nicht zu berticksichtigen. Damit geht auch eine Zeiter-
sparnis einher. Im Zentrum steht die Frage, welche Zielsetzungen das
EDV-System/ Software verfolgt, das/ die eingefihrt werden soll. Das
Gremium zieht bei der Einfihrung neuer EDV-Systeme/ Software stets
externen Sachverstand hinzu, und erlautert mit diesem auch die Aus-
fuhrungen in der Checkliste.

D Der Konzernbetriebsrat als auch der zustandige Fachaus-

8 1 Allgemeines

1. Verantwortliche Stelle / Einfilhrende Abteilung
Verantwortlicher Ansprechpartner und Projektteilnehmer mit Kontaktin-
formationen
Zustandiger Datenschutzbeauftragter
Name des EDV-Systems
Inhalt, Ziel und Zweck des geplanten EDV-Systems
Geplantes Startdatum des Einsatzes des EDV-Systems sowie Zeit-
und Projektplan
Ort des Einsatzes (Unternehmen, Abteilung)
Betroffene Mitarbeiter, Mitarbeitergruppen oder Organisationsbereiche
9. Kurze Beschreibung der Funktion des EDV-Systems:
— Name der Software / des Systems
— Anbieter
— Sitz des Anbieters / Hosting des Systems
— Beschreibung Hardware, inshesondere:
- Standort:
- Von welchen Standorten soll ein Zugriff méglich sein?
— Beschreibung der Software / des Systems

A
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10.

Sind Abweichungen von der KBV erforderlich?
— Falls ja, Beschreibung der Abweichungen.

8 2 Datenschutz

10.

11.

Werden personenbezogene Daten von Mitarbeitern erfasst?
— Falls nein: Weitere Fragen aus 8 2 mussen nicht mehr beantwortet
werden.
Welche personenbezogenen Daten werden erfasst (Art, Umfang, Her-
kunft der Daten)?
Zu welchem Zweck werden die Daten erfasst und auf welcher gesetzli-
chen Grundlage erfolgt dies?
Wie und in welcher Form werden die betroffenen Mitarbeiter Gber die
Verwendung ihrer personenbezogenen Daten informiert?
Wo werden die personenbezogenen Daten innerhalb des Systems
verarbeitet?
Darstellung des Berechtigungskonzeptes
Gibt es Schnittstellen zu anderen Systemen? Bitte darstellen.
Ist ein Download von personenbezogenen Daten aus dem EDV-
System mdoglich?
— Falls ja: Wer kann die Daten downloaden?
Ist eine Datenverarbeitung im Auftrag oder eine Fernwartung geplant?
Ist eine Ubertragung von personenbezogenen Mitarbeiterdaten an
Stellen auRerhalb des in Deutschland ansassigen Unternehmens ge-
plant?
— Falls Ja:
- Empféanger der Daten
- Innerhalb der EU oder des EWR?
- In ein Drittland (inkl. Darstellung des angemessenen Schutzes)?
Ldschungskonzept (soweit erforderlich)

§ 3 Mitbestimmung

ragraph (8 3 Mitbestimmung) Einzug erhalt in die Checkliste

D Dem Gremium war es wichtig, dass insbesondere dieser Pa-

und damit Anlage 1 zur Konzernbetriebsvereinbarung zum

Einsatz und zur Nutzung von EDV-Systemen und Software.

Ist eine Leistungs- oder Verhaltenskontrolle der Mitarbeiter geplant

oder moglich? Bitte darstellen.

Auswertungen

— Welche Auswertungen lasst das System zu?

— Welche Auswertungen sind geplant?

— Welche Personen bekommen Zugriff auf die Auswertungen und
aus welchem Grund?

— Besteht die technische Mdoglichkeit datenschutzkritische Auswer-
tungen zu sperren bzw. nur bestimmten Personen zu gestatten.
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— Gibt es eine liickenlose Anderungskontrolle im System? Wer hat
Berechtigungen zur Einsicht und Prufung dieser Anderungskontrol-
le?

3. Andern sich Ablaufe durch die Einfiihrung der neuen Software? (Was
andert sich, welche Mitarbeiter sind wie betroffen?)
4. Sonstige Vereinbarungen

Ihr seid die Experten — schickt uns eure Vereinbarungen

v und profitiert voneinander!

Habt ihr eine gute Vereinbarung zum Thema Digitalisierung
abgeschlossen? Wir interessieren uns flr die Geschichte und
Fakten dahinter und freuen uns Uber eure Zusendung, elekt-
ronisch oder per Post. Wir werten sie aus und stellen euer
wertvolles Wissen allgemein zur Verfligung — vertraulich, ano-
nym und als Beitrag fiir eine mitbestimmte Arbeitswelt der Zu-
kunft.

Macht mit und nehmt mit uns Kontakt auf!
www.boeckler.de/betriebsvereinbarungen

"1/, Der Bockler-Infoservice bietet Mitbestimmungsakteuren spezi-
*  fisches Handlungs- und Orientierungswissen, u.a. Branchen-

monitore, Themenradar, Wissen kompakt, Szenarien Mitbe-

stimmung 2035.

Jetzt kostenlos anmelden auf:

www.mitbestimmung.de
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